
Einkaufsbedingungen
der Drucklufttechnik Glauchau GmbH & Co. KG
Stand:  Oktober 2017

1. Geltungsbereich
1.1 Unsere Verträge werden ausschließlich unter Zugrundelegung dieser 4. Liefertermine und Verzug

Einkaufsbedingungen abgeschlossen. Dies gilt auch für künftige 4.1 Die in unserer Bestellung genannten Liefertermine sind verbindlich.

Geschäfte. Maßgeblich für die Einhaltung des Liefertermins oder Lieferfrist ist

1.2 Abweichenden oder entgegenstehenden Bedingungen des Verkäufers der Eingang der Ware an unserer Geschäftsadresse oder am von uns

wird hiermit widersprochen; diese werden auch nicht durch die angegebenen Lieferort.

Annahme oder wiederholte Abnahme der Waren ohne nochmaligen 4.2 Hat der Lieferant den vereinbarten Liefertermin nicht eingehalten und 

ausdrücklichen Widerspruch anerkannt. haben wir ihm zur Lieferung erfolglos eine angemessene Frist gesetzt,

1.3 Mündliche Erklärungen unserer Mitarbeiter sowie sonstige sind wir nach unserer Wahl berechtigt, vom Vertrag ganz oder

Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen teilweise zurückzutreten oder/und Schadenersatz statt der Leistung

Bestätigung (Post, Telefax oder pdf-Datei). zu verlangen. Droht eine Lieferverzögerung, muss uns der Lieferant

umgehend hierüber informieren.

2. Angebot 4.3 Gerät der Lieferant in Verzug, so sind wir berechtigt, unbeschadet

2.1 Die Ausarbeitung eines Angebotes durch den Lieferanten erfolgt unserer sonstigen Rechte, eine Vertragsstrafe von 1% des Bestell-

unentgeltlich. wertes pro angefangene Kalenderwoche Verzug, höchstens 5% des 

2.2 Weicht das Angebot des Lieferanten von unserer Anfrage ab, wird der Bestellwertes zu verlangen. Die Geltendmachung anderer 

Lieferant auf die Abweichungen schriftlich hingewiesen. Das Angebot Rechtsfolgen einschließlich eines höheren Schadenersatzes bleibt

des Lieferanten, begleitende Abbildungen und Zeichnungen sowie unbenommen; auf einen geltend gemachten höheren Schadenersatz

Mengen-, Maß- und Gewichts- und Qualitätsangaben, Muster und wird eine bereits gezahlte Vertragsstrafe angerechnet. Dem 

Proben des Lieferanten sind bindend. Lieferanten ist der Nachweis gestattet, dass uns ein geringerer oder

2.3 Dem Angebot / der Annahme des Lieferanten sind technische gar kein Schaden entstanden ist.

Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter beizulegen. Diese müssen 4.4 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung oder Leistung

mindestens die Lagerbedingungen und mögliche Verfallsdaten der enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der verspäteten Lieferung

jeweiligen Lieferung enthalten. oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche; dies gilt bis zur 

2.4 Sofern nicht anders vereinbart und für das bestellte Produkt oder die vollständigen Zahlung des von uns geschuldeten Entgelts für die

bestellte Leistung anwendbar, erhalten wir kostenlos mit der betroffene Lieferung oder Leistung.

Lieferung:

- verbindliche Maßzeichnungen und vollständige technische Daten, 5. Lieferung und Verpackung
- Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen, 5.1 Lieferung und Versand erfolgen auf Gefahr des Lieferanten DDP

- Ersatzteillisten und -zeichnungen, (aktuell gültige Incoterms) an unsere Geschäftsadresse oder den von 

- Prüfprotokolle und Werksbescheinigungen, Dokumentationen, uns angegebenen Lieferort.

- CE-Dokumentationen gem. EU-Maschinenrichtlinie 5.2 Soweit im Einzelfall Lieferung ab Werk vereinbart ist, hat der Lieferant

2.5 Der Lieferant ist mindestens 4 Wochen, bei Drucklufttechnik für die für uns günstigste Verfrachtung und für die richtige 

branchenübliche 180 Tage, ab Eingang bei uns an sein Angebot Deklaration (zum Warenwert) zu sorgen. Auch in diesem Fall haftet

gebunden. der Lieferant für Transportschäden.

5.3 Teillieferungen sowie quantitative Abweichungen (Über- und

3. Bestellungen Unterlieferungen) sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir

3.1 Es gilt allein der Inhalt unserer schriftlichen Bestellungen. Mündlich haben ihnen ausdrücklich zugestimmt.

erteilte Aufträge oder Nebenabreden werden erst durch unsere 5.4 Es dürfen nur umweltfreundliche Verpackungsmaterialien zum Einsatz

schriftliche Bestätigung gültig. Lieferabrufe dürfen auch durch kommen. Wird Ware in anderen Verpackungen als EURO-Paletten

Datenfernübertragung erfolgen. oder Gitterboxen geliefert und ist eine Rückgabe gewünscht, so ist

3.2 Unsere Aufträge sind innerhalb von 10 Tagen schriftlich zu bestätigen. dies auf dem Lieferschein deutlich zu vermerken. In diesem Falle ist 

Nach Ablauf dieser Frist sind wir an unseren Auftrag nicht mehr die Verpackung binnen 14 Tagen auf Kosten des Lieferanten

gebunden. abzuholen. Nach Ablauf der Frist können wir die Verpackung auf

3.3 Weicht die Auftragsbestätigung von unserer Bestellung ab, so hat der Kosten des Lieferanten entsorgen.

Lieferant auf die Abweichungen ausdrücklich schriftlich hinzuweisen.

Durch die Auftragsbestätigung garantiert der Lieferant, dass die 6. Qualitätssicherung
bestellte Ware die von uns geforderte Beschaffenheit aufweist. Der Lieferant wird eine Qualitätssicherung unterhalten, die die 

3.4 Wir dürfen im Rahmen der Zumutbarkeit für den Lieferanten Anforderungen der aktuellen technischen Normen und Standards erfüllt, 

Änderungen des Liefergegenstandes in Konstruktion und Ausführung deren Ergebnisse dokumentieren und uns zur Einsicht zur Verfügung

verlangen. Die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Mehr- stellen. Auf Verlangen wird der Lieferant mit uns eine 

und Minderkosten sowie der Liefertermine, sind angemessen Qualitätssicherungsvereinbarung abschließen.

einvernehmlich zu lösen.

3.5 Die tatsächliche Annahme von Ware, ihre Bezahlung oder Schweigen 7. Mängelansprüche (Gewährleistung)
begründen kein Vertrauen des Lieferanten auf den Abschluss des 7.1 Der Lieferant garantiert, dass die gelieferte Ware den für ihre Ver-

Kaufvertrages. wendung geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie dem neuesten

Stand der Technik entspricht und keine Rechte Dritter verletzt.



7.2 Mängel der gelieferten Ware, soweit sie bei der Untersuchung im weiß oder im Zusammenhang mit den von ihm entwickelten

Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs festgestellt werden Erzeugnissen nicht wissen muss, dass dadurch Schutzrechte verletzt

können, zeigen wir dem Lieferanten innerhalb vom 14 Tagen nach werden.

Erhalt der Ware an. Mängel, die bei einer solchen Untersuchung nicht 9.4 Die Vertragspartner verpflichten sich, sich unverzüglich von 

erkennbar waren, zeigen wir innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach bekanntwerdenden Verletzungsrisiken und angeblichen

Kenntnis an. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der Verletzungsfällen zu unterrichten und sich Gelegenheit zu geben,

Mängelrüge an den Lieferanten. entsprechenden Ansprüchen einvernehmlich entgegenzuwirken.

7.3 Der Lieferant haftet uns und Dritten gegenüber, die bestimmungs- 9.5 Der Lieferant wird uns auf Anfrage die Benutzung von veröffentlichten

gemäß mit der Leistung in Berührung kommen und den Gefahren und unveröffentlichten eigenen und von lizenzierten Schutzrechten

von Schutzpflichtverletzungen ebenso ausgesetzt sind wie wir, für und Schutzrechtsanmeldungen an dem Liefergegenstand mitteilen.

sämtliche aus einer Pflichtverletzung entstandenen Schäden.

7.4 Nachbesserungen können ohne Fristsetzung auf Kosten des 10. Rechnung und Zahlung
Lieferanten ausgeführt werden, wenn nach Eintritt des Verzugs 10.1 Rechnungen sind unter Angabe der Lieferanten- und Bestellnummer,

geliefert wird. Dies gilt ebenso, wenn wir wegen der Vermeidung der Artikelnummer sowie unserer Artikelbezeichnung sowie, falls auf

eigenen Verzugs oder anderer Dringlichkeit ein Interesse an sofort- unserer Bestellung angegeben, der Projektnummer sowie einer

iger Nachbesserung haben und wir dem Lieferanten den Mangel genauen Leistungsbeschreibung zu erstellen.

mitgeteilt haben, soweit dies mit der Dringlichkeit der sofortigen 10.2 Zahlungen erfolgen

Nachbesserung vereinbar ist. - innerhalb von 14 Tagen unter Abzug von 2 / 3 % Skonto oder 

7.5 Rügen wir einen Mangel, so hat der Lieferant diesen nach unserer - innerhalb von 30 Tagen netto.

Aufforderung unverzüglich und unentgeltlich, einschließlich Mit der Zahlung ist weder ein Anerkenntnis ordnungsgemäßer

sämtlicher Nebenkosten, nach unserer Wahl durch Beseitigung des Erfüllung, noch ein Verzicht auf die Haftung des Lieferanten wegen

Mangels oder Ersatzlieferung zu beheben. Mängeln verbunden.

7.6 Für gelieferte Teile, die während der Untersuchung eines Mangels 10.3 Die Zahlungsfrist beginnt mit Eingang der ordnungsgemäßen

und/oder der Mängelbeseitigung nicht in Betrieb bleiben konnten, Rechnung (10.1)

verlängert sich eine laufende Gewährleistungszeit um die Zeit der - bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage ab der Abnahme

Betriebsunterbrechung. Für ausgebesserte oder neu gelieferte Teile - bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage mit vollständiger

beginnt die Gewährleistungszeit mit der Beendigung der   Erbringung der Lieferungen

Nachbesserung oder, wenn eine Abnahme vereinbart ist, mit der - keinesfalls jedoch vor dem vereinbarten Wareneingangstermin

Abnahme neu zu laufen. Die Vollständigkeit der Lieferung und Leistung setzt den Eingang der

7.7 Die Haftung für Mängelansprüche beträgt 24 Monate ab Übergabe an Materialtests, Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente oder andere

den Endkunden oder Ersatzteileeinbau, maximal jedoch fünf Jahre ab Unterlagen voraus. Skontoabzug ist auch dann zulässig, wenn wir

Übergabe der Ware an uns durch den Lieferanten; § 479 Abs. 2 bis 3 aufrechnen oder Zahlungen in angemessener Höhe auf Grund von

BGB findet Anwendung. Lieferung vertragswidriger Ware zurückhalten; die Zahlungsfrist

beginnt in diesem Fall erst nach vertragsgemäßer Lieferung.

8. Produkthaftung
8.1 Der Lieferant wird uns von allen Schadensersatzansprüchen Dritter 11. Abretung

freistellen, die auf Produktschäden beruhen, die durch einen Fehler Die Abtretung von Forderungen gegen uns ist nur mit unserer

des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes verursacht schriftlichen Zustimmung wirksam.

worden ist. In den Fällen verschuldungsabhängiger Haftung gilt dies

jedoch nur dann, wenn den Lieferanten ein Verschulden trifft. Sofern 12. Vertraulichkeit, beigestellte Unterlagen und Gegenst.
die Schadensursache im Verantwortungsbereich des Lieferanten 12.1 Sämtliche Unterlagen oder Gegenstände, die wir dem Lieferanten zur

liegt, trägt er insoweit die Beweislast. Angebotsabgabe oder zur Durchführung eines Auftrages überlassen, 

8.2 Vor einer Rückrufaktion, die ganz oder teilweise Folge eines Mangels bleiben unser Eigentum und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet,

des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes ist, werden vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

wir den Lieferanten sofern uns dies möglich ist unterrichten, ihm die Nach Erledigung des Auftrags sind uns diese Unterlagen oder 

Möglichkeit zur Mitwirkung geben und uns mit ihm über eine Gegenstände auf Aufforderung kostenfrei zurückzusenden bzw. zu

effiziente Durchführung austauschen, es sei denn, die Unterrichtung vernichten und die Vernichtung nachzuweisen.

oder Beteiligung des Lieferanten ist wegen besonderer 12.2 Der Lieferant darf von uns gelieferte Werkzeuge nur für die Bearbeitung 

Eilbedürftigkeit nicht möglich. Soweit eine Rückrufaktion Folge eines der von uns bestellten Ware verwenden und diese ausschließlich

Mangels des vom Lieferanten gelieferten Vertragsgegenstandes ist, an uns liefern. Er verpflichtet sich, die Werkzeuge auf eigene

trägt der Lieferant die Kosten der Rückrufaktion. Kosten zum Neuwert zu versichern, und tritt uns hierdurch alle

Entschädigungsansprüche gegen den Versicherer ab.

9. Schutzrechte Dritter 12.3 Der Lieferant verpflichtet sich, die von ihm anlässlich der Ausführung

9.1 Der Lieferant garantiert, dass sämtliche Lieferungen und Leistungen unserer Bestellung erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen

frei von Schutzrechten Dritter sind und insbesondere durch die ausschließlich für die Durchführung von Bestellungen unseres

Lieferung und Benutzung der Liefer-/Leistungsgegenstände Patente, Unternehmens zu verwenden und Dritten nicht zur Kenntnis zu bringen.

Lizenzen oder sonstige Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.

9.2 Der Lieferant stellt uns und unsere Abnehmer von allen Ansprüchen 13. Höhere Gewalt (force majeure)
aus der Benutzung solcher Schutzrechte frei. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen, 

9.3 Dies gilt nicht, soweit der Lieferant die Liefergegenstände nach Unruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unabwendbare 

unseren Zeichnungen, Modellen oder diesen gleichkommenden Ereignisse befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht

sonstigen Beschreibungen oder Angaben hergestellt hat und nicht zur rechtzeitigen Abnahme. Während solcher Ereignisse sowie innerhalb



von zwei Wochen nach deren Ende sind wir – unbeschadet unserer

sonstigen Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise von Vertrag zurück-

zutreten, soweit diese Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer sind 

und sich unser Bedarf wegen der deshalb erforderlichen anderweitigen 

Beschaffung erheblich verringert.

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
14.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter

Ausschluss des UN-Kaufrechts.

14.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist für beide Vertragsparteien unser

Sitz. Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz des

Lieferanten zu klagen.



Servicebedingungen
der Drucklufttechnik Glauchau GmbH & Co. KG
Stand:  Mai 2018

1. Geltungsbereich
1.1 Unsere Serviceverträge für Reparaturen/Wartungen an Maschinen und mehr als 15% überschritten werden. Wird vor der Ausführung der 

Anlagen werden im Geschäft mit Kaufleuten und Nichtkaufleuten aus- Reparatur ein Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preisansätzen

schließlich unter Zugrundelegung dieser Allgemeinen Service- gewünscht, so ist dies vom Kunden ausdrücklich zu verlangen. Ein

bedingungen abgeschlossen. Dies gilt auch für künftige Geschäfte. derartiger Kostenvoranschlag ist – soweit nicht anders vereinbart – nur

1.2 Abweichenden oder entgegenstehenden Bedingungen des Bestellers verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben wird.

wird hiermit widersprochen; diese werden auch nicht durch die Die zur Abgabe des Kostenvoranschlages erbrachten Leistungen wer-

vorbehaltlose Annahme von Auftragsbestätigungen oder Lieferungen den dem Kunden nicht berechnet, soweit sie bei der Durchführung der

ohne nochmaligen ausdrücklichen Widerspruch anerkannt. Reparatur verwertet werden können.

1.3 Mündliche Erklärungen unserer Mitarbeiter bedürfen unserer

schriftlichen Bestätigung. Nebenabreden und Änderungen bedürfen 4. Erbringung von Wartungsleistungen
der schriftlichen Bestätigung (Post, Telefax oder pdf-Datei). 4.1 Leistungsumfang

Wir erbringen unsere Wartungsleistungen nach den Wartungspflich-

2. Vertragsschluss, Allgemeines tenheften des Herstellers des Wartungsgegenstandes sowie in Anleh-

2.1 An unseren Angeboten, Zeichnungen, Mustern, Abbildungen, Beschrei- nung an die relevanten VDMA Richtlinien. Die Wartung erfolgt aus-

bungen und sämtlichen anderen Unterlagen – auch in elektronischer schließlich durch uns oder eine von uns beauftragte Fachfirma. Erfasst

Form – behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie sind nach den Bedingungen und Bestimmungen dieser Allgemeinen

dürfen Dritten, insbesondere Konkurrenzunternehmen, nicht zugäng- Servicebedingungen sowie sonstiger vertraglicher Vereinbarungen die

lich gemacht werden und sind auf Verlangen zurückzugeben. folgenden Leistungen:

2.2 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung - Instandhaltungsarbeiten

durch den Kunden gilt als verbindliches Angebot. - Instandsetzungsarbeiten

2.3 Verträge kommen erst zustande, nachdem wir uns zugegangene Be- 4.2 Instandhaltungsarbeiten

stellungen schriftlich bestätigt haben. Die Auftragsbestätigung können Instandhaltungsarbeiten sind zu den vertraglich vereinbarten Zeitpunk-

wir innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Bestellung bzw. des ten bzw. in den vertraglich vereinbarten Intervallen durchzuführen.

Auftrags wirksam vornehmen. Die Auftragsbestätigung kann auch in 4.3 Instandsetzungsarbeiten

Form einer Rechnung, eines Lieferscheins oder der Lieferung selbst Sollten bei der Wartung Funktionsstörungen oder besondere Mängel

erfolgen. an dem Wartungsgegenstand festgestellt werden, wird der Kunde hier-

2.4 Für den Inhalt der Verträge zwischen uns und unserem Kunden ist der von in Kenntnis gesetzt. Die zusätzlichen Ersatzteile und zusätzlichen

schriftliche Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. Arbeiten werden dann gesondert nach Aufwand berechnet.

2.5 Ist der Reparatur-/Wartungsgegenstand nicht von uns geliefert, so 4.4 Kosten für Material, Hilfs- und Betriebsstoffe, Verschleiß- und Ersatz-

hat der Kunde auf bestehende gewerbliche Schutzrechte hinsichtlich teile

des Gegenstandes hinzuweisen; sofern uns kein Verschulden trifft, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie ggf. Verschleiß- und Ersatzteile werden,

stellt der Kunde uns von evtl. Ansprüchen Dritter aus gewerblichen zusätzlich berechnet. Nicht zu den Wartungsarbeiten gehören der Aus-

Schutzrechten frei. tausch bzw. der Ersatz von Modulteilen und -komponenten, die wegen

Verschleiß oder aus sonstigen Gründen auszutauschen bzw. zu erset-

3. Erbringung von Reparaturleistungen zen sind, ebenso wenig sonstige erforderliche Reparaturarbeiten. So-

3.1 Nicht durchführbare Reparatur weit wir im Rahmen unserer Wartungsarbeiten die Notwendigkeit der-

Der Aufwand für einen Kostenvoranschlag für eine Reparatur sowie der artiger Reparaturen und/oder den Austausch solcher Teile feststellen,

weitere dadurch entstandene und zu belegende Aufwand (Fehlersuch- werden die erforderlichen Maßnahmen, nach Absprache mit dem Auf-

zeit gleich Arbeitszeit) werden dem Kunden in Rechnung gestellt, wenn traggeber, gegen gesonderte Berechnung von Material und Arbeitszeit

die Reparatur aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht durch- durchgeführt.

geführt werden kann, insbesondere weil Werden infolge unsachgemäßer Behandlung oder Verwendung unge-

- der beanstandete Fehler bei der Inspektion nicht aufgetreten ist, eigneter Verbrauchsmaterialien bzw. Werkzeuge Reparaturen erfor-

- Ersatzteile nicht zu beschaffen sind, derlich, wird der Auftraggeber über anfallende Mehrkosten in Kenntnis

- der Kunde den vereinbarten Termin schuldhaft versäumt hat, oder gesetzt. Die Abrechnung der dadurch entstandenen Mehrarbeit erfolgt

- der Vertrag während der Durchführung gekündigt worden ist. nach tatsächlichem Aufwand.

Der Reparaturgegenstand braucht nur auf ausdrücklichen Wunsch 4.5 Leistungszeiten

des Kunden gegen Erstattung der Kosten wieder in den Ursprungs- Die Durchführung der Leistungen erfolgt während der üblichen Ge-

zustand zurückversetzt zu werden, es sei denn, dass die vorge- schäftszeiten, d.h. Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr.

nommenen Arbeiten nicht erforderlich waren. Bei auf Wunsch des Kunden außerhalb dieser Zeit durchgeführten Leis-

3.2 Kostenangaben, Kostenvoranschlag für Reparaturen tungen werden die Mehrkosten (Zuschläge) dem Kunden gesondert

Soweit möglich, wird dem Kunden bei Vertragsabschluss der voraus- berechnet.

sichtliche Reparaturpreis angegeben, andernfalls kann der Kunde Kos- 4.6 Dokumentation

tengrenzen setzen. Kann die Reparatur zu diesen Kosten nicht durch- Alle Leistungen und durchgeführten Arbeiten an dem Wartungsgegen-

geführt werden oder hält der Auftragnehmer während der Reparatur stand werden protokolliert. Der Kunde erhält eine detaillierte Auflistung

die Ausführung zusätzlicher Arbeiten für notwendig, so ist das Einver- der durchgeführten Arbeiten und falls notwendig erläutert unser Service-

ständnis des Kunden einzuholen, wenn die angegebenen Kosten um Techniker diese und bespricht mit ihm etwaige Unregelmäßigkeiten.



4.7 Änderungen des Wartungsgegenstands   standen, so gelten die Regelungen der Ziff. 10 und 11 entsprechend.

Der Kunde hat uns unverzüglich und schriftlich jegliche Änderung in - Vornahme aller Bau-, Bettungs- und Gerüstarbeiten einschließlich

Bezug auf den Wartungsgegenstand, seinen Betrieb oder andere durch   Beschaffung der notwendigen Baustoffe.

den Kunden oder Dritte durchgeführte Maßnahmen mitzuteilen, die - Bereitstellung der erforderlichen Vorrichtungen und schweren

die vertraglichen Pflichten des Auftragnehmers beeinträchtigen   Werkzeuge sowie der erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe.

können. - Bereitstellung von Heizung, Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser,

4.8 Verantwortung des Anlagenbetreibers   einschließlich der erforderlichen Anschlüsse.

Der Abschluss des Wartungsvertrages entbindet den Kunden nicht von - Bereitstellung notwendiger, trockener und verschließbarer Räume

seiner Wartungsverpflichtung hinsichtlich der durch den Betreiber der   für die Aufbewahrung des Werkzeugs des Reparatur-/Wartungs-

Anlage durchzuführenden Wartungsarbeiten, sowie der regelmäßigen   personals.

Inspektion der Anlage und anderer regelmäßig durchzuführender - Schutz der Reparatur-/Wartungsstelle und -materialien vor schädlichen

Arbeiten.   Einflüssen jeglicher Art, Reinigen der Reparatur-/Wartungsstelle.

- Bereitstellung geeigneter, diebessicherer Aufenthalts- und Arbeits-

5. Preis und Zahlung   räume (mit Beheizung, Beleuchtung, Waschgelegenheit, sanitärer

5.1 Das eingesetzte Material wird zu unseren jeweils gültigen Preisen in   Einrichtung) und Erster Hilfe für das Reparatur-/Wartungspersonal.

Rechnung gestellt. Die Arbeits-, Reise-, Weg- und Wartezeiten sowie - Bereitstellung der Materialien und Vornahme aller sonstigen 

Vorbereitung und Materialrückgabe werden nach unseren jeweils gül-   Handlungen, die zur Einregulierung des Reparatur-/Wartungsgegen-

tigen Sätzen abgerechnet.   standes und zur Durchführung einer vertraglich vorgesehenen

5.2 Wir sind berechtigt, bei Vertragsabschluss eine angemessene Voraus-   Erprobung notwendig sind.

zahlung zu verlangen 6.4 Die technische Hilfeleistung des Kunden muss gewährleisten, dass die

5.3 Bei der Berechnung der Reparatur/Wartung sind die Preise für verwen- Reparatur/Wartung unverzüglich nach Ankunft des Reparatur-/War-

dete Teile, Materialien und Sonderleistungen sowie die Preise für die tungspersonals begonnen und ohne Verzögerung bis zur Abnahme

Arbeitsleistungen, die Fahrt- und Transportkosten jeweils gesondert durch den Kunden durchgeführt werden kann. Soweit von unserer

auszuweisen. Wird die Reparatur/Wartung aufgrund eines verbindli- Seite besondere Pläne oder Anleitungen erforderlich sind, stellt dieser

chen Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme sie dem Kunden rechtzeitig zur Verfügung.

auf den Kostenvoranschlag, wobei nur Abweichungen im Leistungs- 6.5 Kommt der Kunde seinen Pflichten nicht nach, so sind wir nach Frist-

umfang besonders aufzuführen sind. setzung berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die dem Kunden oblie-

5.4 Die Mehrwertsteuer wird in der jeweiligen gesetzlichen Höhe genden Handlungen an dessen Stelle und auf dessen Kosten vorzuneh-

zusätzlich zu Lasten des Kunden berechnet. men. Verzögert sich die Durchführung der Reparat-/Wartungsarbeiten

5.5 Eine etwaige Berichtigung der Rechnung seitens des Auftragnehmers durch vom Kunden zu vertretende Umstände, so hat der Kunde in

und eine Beanstandung seitens des Kunden müssen schriftlich spätes- angemessenen Umfang die Kosten für die etwaig vergebliche Anreise,

tens vier Wochen nach Zugang der Rechnung erfolgen. die Wartezeit, und ggf. zusätzlich erforderliche Übernachtungskosten

5.6 Die Zahlung ist bei Abnahme und Aushändigung oder Übersendung der des Servicepersonals zu tragen. Im Übrigen bleiben unsere gesetzlichen

Rechnung ohne Skonto zu leisten. Rechte und Ansprüche unberührt.

5.7 Ein Zurückbehaltungsrecht bzw. eine Aufrechnung des Kunden sind

ausgeschlossen, es sei denn, dem Kunden stehen unbestrittene oder 7. Transport und Versicherung bei Reparatur/Instand-
rechtskräftig festgestellte Ansprüche zu. setzung in unserem Werk

7.1 Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, wird ein auf Verlangen

6. Mitwirkung und techn. Hilfeleistung des Kunden des Kunden durchgeführter An- und Abtransport des Reparatur-/War-

bei Reparatur/Wartung außerhalb unseres Werkes tungsgegenstandes – einschließlich einer etwaigen Verpackung und

6.1 Der Kunde hat das Reparatur-/Wartungspersonal bei der Durchführung Verladung – auf sein Rechnung durchgeführt, andernfalls wird der Re-

der Reparatur/Wartung auf seine Kosten zu unterstützen. Bei Eintref- paratur-/Wartungsgegenstand vom Kunden auf seine Kosten bei uns

fen des Reparatur-/Wartungspersonals vor Ort müssen sich die Repa- angeliefert und nach Durchführung der Reparatur/Wartung bei uns 

ratur-/Wartungsgegenstände in einem reparatur-/wartungsbereiten durch den Kunden wieder abgeholt.

Zustand befinden. 7.2 Der Kunde trägt die Transportgefahr.

6.2 Der Kunde hat die zum Schutz von Personen und Sachen am Reparatur- 7.3 Auf Wunsch des Kunden wird auf seine Kosten der Hin- und ggf. der

/Wartungsplatz notwendigen speziellen Maßnahmen zu treffen. Er hat Rücktransport gegen die versicherbaren Transportgefahren, z.B. Dieb-

auch den Reparatur-/Wartungsleiter über bestehende spezielle Sicher- stahl, Bruch, Feuer versichert.

heitsvorschriften zu unterrichten, soweit diese für das Reparatur-/War- 7.4 Während der Reparatur-/Wartungszeit in unserem Werk besteht kein

tungspersonal von Bedeutung sind. Er benachrichtigt uns über Ver- Versicherungsschutz. Der Kunde hat für die Aufrechterhaltung des be-

stöße des Reparatur-/Wartungspersonals gegen solche Sicherheitsvor- stehenden Versicherungsschutzes für den Reparatur-/Wartungsgegen-

schriften. Bei schwerwiegenden Verstößen kann er dem Zuwiderhan- stand z. B. hinsichtlich Feuer, Leitungswasser, Sturm und Maschinen-

delnden im Einvernehmen mit dem Reparatur-/Wartungsleiter den Zutritt bruch zu sorgen. Nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des 

zur Reparatur-/Wartungsstelle verweigern. Kunden kann Versicherungsschutz für diese Gefahren besorgt werden.

6.3 Der Kunde ist auf seine Kosten zur technischen Hilfeleistung verpflich- 7.5 Bei Verzug des Kunden mit der Übernahme können wir für Lagerung in

tet, insbesondere zur: unserem Werk Lagergeld berechnen. Der Reparatur-/Wartungsgegen-

- Bereitstellung der notwendigen, geeigneten Hilfskräfte in der für stand kann nach unserem Ermessen auch anderweitig aufbewahrt wer-

  die Reparatur/Wartung erforderlichen Zahl und für die erforder- den. Kosten und Gefahr der Lagerung gehen zu Lasten des Kunden.

  liche Zeit; die Hilfskräfte haben die Weisungen des Reparatur-/

  Wartungsleiters zu befolgen. Wir übernehmen für die Hilfskräfte 8. Abnahme
  keine Haftung. Ist durch die Hilfskräfte ein Mangel oder Schaden 8.1 Der Kunde ist zur Abnahme der Reparatur-/Wartungsarbeit verpflich-

  aufgrund von Weisungen des Reparatur-/Wartungsleiters ent- tet, sobald ihm deren Beendigung angezeigt worden ist und eine etwa



vertraglich vorgesehene Erprobung des Reparatur-/Wartungsgegen- Nur wenn die Reparatur/Wartung trotz der Minderung für den Kunden

standes stattgefunden hat. Erweist sich die Reparatur/Wartung als nachweisbar ohne Interesse ist, kann der Kunde vom Vertrag 

nicht vertragsgemäß, so sind wir zur Beseitigung des Mangels verpflich- zurücktreten.

tet. Dies gilt nicht, wenn der Mangel für die Interessen des Kunden un-

erheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Kunden zuzu- 11. Unsere Haftung, Haftungsausschluss
rechnen ist. Liegt ein nicht wesentlicher Mangel vor, so kann der Kunde 11.1 Soweit in den Ziff. 10, 11.3 und 11.4 nichts anderes bestimmt wird,

die Abnahme nicht verweigern. sind Ansprüche des Kunden wegen Sach- oder Rechtsmängeln – gleich 

8.2 Verzögert sich die Abnahme ohne unser Verschulden, so gilt die Ab- aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Wir haften insoweit nicht

nahme nach Ablauf von zwei Betriebstagen nach Wiederanlaufen einer für Schäden, die nicht am Reparatur-/Wartungsgegenstand selbst ent-

Druckluftanlage, ansonsten und in allen anderen Fällen spätestens standen sind. Insbesondere haften wir insoweit nicht für entgangenen 

nach Ablauf von zwei Wochen seit Anzeige der Beendigung der Repa- Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden.

ratur/Wartung als erfolgt. 11.2 Soweit in den Ziff. 11.3 und 11.4 nichts anderes bestimmt wird, sind

8.3 Mit der Abnahme entfällt unsere Haftung für erkennbare Mängel, soweit Ansprüche des Kunden wegen Verletzung einer Pflicht aus dem 

sich der Kunde nicht die Geltendmachung eines bestimmten Mangels Schuldverhältnis ausgeschlossen.

vorbehalten hat. 11.3 Vorstehende Haftungsfreizeichnungen (Ziff. 11.1 und 11.2) gelten

nicht, soweit wir zwingend gesetzlich haften, zum Beispiel

9. Eigentumsvorbehalt, erweitertes Pfandrecht - nach dem Produkthaftungsgesetz,

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen verwendeten Zubehör- und Er- - wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

satzteilen und Austauschaggregaten bis zum Eingang aller Zahlungen   die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns

aus dem Reparatur-/Wartungsvertrag vor. Weitergehende Sicherungs-   oder einem unserer gesetzlichen Vertreter oder von einem unserer

vereinbarungen können getroffen werden.   Erfüllungsgehilfen beruht,

9.2 Uns steht wegen unserer Forderung aus dem Reparatur-/Wartungsver- - soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit

trag ein Pfandrecht an dem aufgrund des Vertrages in den Besitz des   von uns oder einem unserer gesetzlichen Vertreter oder von einem

Kunden gelangten Reparatur-/Wartungsgegenstand des Kunden zu.   unserer Erfüllungsgehilfen beruht,

Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus früher durchgeführ- - wenn der Kunde Rechte wegen eines Mangels aus einer Garantie für

ten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen geltend   die Beschaffenheit oder die bestimmte Dauer einer Beschaffenheit

gemacht werden, soweit sie mit dem Reparatur-/Wartungsgegenstand   geltend macht,

in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäfts- - wenn wir fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, deren Erfüllung

verbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit diese unbestritten oder   die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst

rechtskräftig sind.   ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig

  vertrauen darf (Kardinalpflicht), verletzen, oder

10. Mängelansprüche - wenn Rückgriffsansprüche in der Verbrauchsgüterkauf-Lieferkette

10.1 Nach Abnahme der Reparatur/Wartung haften wir für Mängel der Re-   (§ 478 BGB) betroffen sind.

paratur/Wartung unter Ausschluss aller anderen Ansprüche des Kunden 11.4 Soweit wir fahrlässig eine Kardinalpflicht verletzen, ist unsere Ersatz-

unbeschadet Ziff. 10.5 und Ziff. 11 in der Weise, dass wir die Mängel pflicht auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, 

zu beseitigen haben. Der Kunde hat uns einen festgestellten Mangel soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wir wegen

unverzüglich schriftlich anzuzeigen. der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften.

10.2 Unsere Haftung besteht nicht, wenn der Mangel für die Interessen des

Kunden unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Kunden 12. Verjährung
zuzurechnen ist. Dies gilt insbesondere bezüglich der vom Kunden 12.1 Alle gegen uns gerichteten Ansprüche wegen eines Sach- oder Rechts-

beigestellten Teile. mangels verjähren 12 Monate nach dem gesetzlichen Gewährleistungs-

10.3 Bei etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß ohne unsere beginn, es sei denn, dass das Produkthaftungsgesetz oder andere

vorherige Zustimmung vorgenommenen Änderungen oder Instandset- Gesetze, insbesondere § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen

zungsarbeiten wird unsere Haftung für die daraus entstehenden Folgen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsansprüche in der Ver-

aufgehoben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssi- brauchsgüterkauf-Lieferkette) oder § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumän-

cherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei wir gel) längere Fristen vorschreiben.

sofort zu verständigen sind, oder wenn wir einen uns gesetzte angemes- 12.2 Die Verjährung von Ansprüchen wegen der Haftung für Schäden aus

sene Frist zur Mängelbeseitigung haben verstreichen lassen, hat der der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf

Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns oder

lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. einen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen

10.4 Von den durch die Mängelbeseitigung entstehenden unmittelbaren und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-

Kosten tragen wir – soweit sich die Beanstandung als berechtigt her- sigen Pflichtverletzung durch uns oder einen unserer gesetzlichen Ver-

ausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Versandes. treter oder Erfüllungsgehilfen beruht, richtet sich nach den gesetzlichen

Wir tragen außerdem die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die Kos- Vorschriften.

ten der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen Monteure und

Hilfskräfte einschließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine unver- 13. Ersatzleistung des Kunden
hältnismäßige Belastung von uns eintritt. Werden bei Reparatur-/Wartungsarbeiten außerhalb unseres Werkes 

10.5 Lassen wir – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – ohne unser Verschulden die von uns gestellten Vorrichtungen oder

eine uns gestellte angemessene Frist für die Mängelbeseitigung fruch- Werkzeuge auf dem Reparatur-/Wartungsplatz beschädigt oder geraten

los verstreichen, so hat der Kunde im Rahmen der gesetzlichen Vor- sie ohne sein Verschulden in Verlust, so ist der Kunde zum Ersatz

schriften ein Minderungsrecht. Das Minderungsrecht des Kunden be- dieser Schäden verpflichtet. Schäden, die auf normale Abnutzung 

steht auch in sonstigen Fällen des Fehlschlagens der Mängelbeseitigung. zurückzuführen sind, bleiben außer Betracht.



14. Höhere Gewalt (force majeure)
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen,  Un-

ruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse

befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur recht-

zeitigen Leistung. Während solcher Ereignisse sowie innerhalb von zwei

Wochen nach deren Ende sind wir – unbeschadet unserer sonstigen

Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten,

soweit diese Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer sind und sich 

unser Bedarf wegen der deshalb erforderlichen anderweitigen Beschaf-

fung erheblich verringert.

15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
15.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter

Ausschluss des UN-Kaufrechts.

15.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist für beide Vertragsparteien unser

Sitz. Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz des Kunden 

zu klagen.



Lieferbedingungen an Unternehmen in Inland
der Drucklufttechnik Glauchau GmbH & Co. KG
Stand:  Oktober 2017

1. Geltungsbereich
1.1 Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbestimmungen gelten für alle 4.2 Die Preise entsprechen der Kostenlage zum Zeitpunkt der Auftrags-

Verträge, die wir auf Verkäufer- und Lieferantenseite abschließen. erteilung. Ändert sich bis zum vereinbarten Liefer- bzw. Leistungs-

Dies gilt auch für künftige Geschäfte. Erbringen wir Service- oder termin die Kostenfaktoren, z. B. die maßgeblichen Tariflöhne oder die

Reparaturleistungen, so gelten unsere Servicebedingungen. Materialpreise, können wir die Preise um den Betrag der tatsächlich

1.2 Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen entstandenen Mehrkosten erhöhen, wenn die Lieferung bzw. die 

Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Leistung nicht innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss erbracht

Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 S. 1 BGB. wird. Das Gleiche gilt, wenn die Lieferung bzw. Leistung aus Gründen,

1.3 Unsere Serviceverträge für Reparaturen/Wartungen an Maschinen und die der Besteller zu vertreten hat, später als 4 Monate nach Vertrags-

Anlagen werden im Geschäft mit Kaufleuten und Nichtkaufleuten aus- schluss erfolgt. Erhöht sich die gesetzliche Umsatzsteuer, so trägt die

schließlich unter Zugrundelegung dieser Allgemeinen Servicebe- Mehrkosten der Besteller.

dingungen abgeschlossen. Dies gilt auch für künftige Geschäfte. 4.3 Mangels besonderer Vereinbarung werden – ohne Abzug – folgende 

1.4 Mündliche Erklärungen unserer Mitarbeiter bedürfen unserer Abschlagszahlungen fällig:

schriftlichen Bestätigung. Nebenabreden und Änderungen bedürfen - 20% bei Vertragsschluss

der schriftlichen Bestätigung (Post, Telefax oder pdf-Datei). - 40% bei Lieferung oder Versand

- 30% nach Fertigstellung

2. Vertragsabschluss und Vertragsbedingungen - 10% nach Abnahme.

2.1 Für den Umfang der Lieferung und/oder der Leistung sind unser 4.4 Unsere Forderungen sind 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug

Angebot und unsere Auftragsbestätigung maßgeblich. fällig. Sofern unsere Auftragsbestätigung kein Recht zum Skontoabzug

2.2 Wir behalten uns Änderungen der vereinbarten Ausführung ihrer vorsieht, bedarf ein solcher der besonderen schriftlichen Vereinbarung.

Lieferungen und Leistungen vor, soweit dies zur Gewährleistung der Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Zahlungseingang

Produktsicherheit oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich an. Befindet sich der Besteller in Zahlungsverzug, so berechnen wir

sind. gesetzliche Verzugszinsen; die Geltendmachung eines weiteren

2.3 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Testprogrammen und anderen Schadens bleibt vorbehalten.

Unterlagen behalten wir uns eigentums- und urheberrechtliche Ver- 4.5 Wir können ungeachtet der uns sonst zustehenden Rechte vom Vertrag

wertungsrechte uneingeschränkt vor. Sie dürfen nur nach unserer zurücktreten und die Kaufsache zur Sicherung unserer Rechte zurück-

vorherigen schriftlichen Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden. nehmen, wenn der Besteller mit der Zahlung in Verzug gerät. Wir werden

Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind, wenn dem Besteller diese Maßnahme ankündigen und ihm eine angemessene

uns der Auftrag nicht erteilt oder beendet wird, auf Verlangen unver- Nachfrist zur Zahlung setzen. Im Falle vereinbarter Teilzahlungen sind

züglich zurückzugeben. Dies gilt entsprechend auch für Unterlagen des wir bei Verzug mit einer fälligen Rate oder bei Wechselprotest, bei

Bestellers mit der Ausnahme, dass die Unterlagen des Bestellers Zahlungseinstellung des Bestellers oder bei einer wesentlichen Ver-

solchen Dritten zugänglich gemacht werden dürfen, denen wir uns zur mögensverschlechterung des Bestellers, die zu einer konkreten Ge-

Erbringung von Lieferung oder Leistungen im Rahmen des Auftrages fährdung unserer Ansprüche führen, berechtigt, sofortige Zahlung des 

des Bestellers bedienen. noch ausstehenden Auftragspreises zu verlangen. Als Nachweis einer

wesentlichen Vermögensverschlechterung gilt insbesondere eine ein-

3. Ausfuhrrechtliche Bestimmungen getretene oder drohende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des

3.1 Unsere Produkte können beim Export Beschränkungen unterliegen. Bestellers, die Einleitung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durch

3.2 Im Falle einer Ausfuhr in ein Land außerhalb der Europäischen Union Gläubiger des Bestellers, die Hingabe ungedeckter Schecks, Wechsel-

wird der Besteller schriftlich und vor Versand, Aufstellung oder Montage proteste, die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, die Nicht-

versichern, Produkte nur im zivilen Bereich und nicht im Zusammenhang zahlung einer fälligen Rate oder eine der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-

mit Nukleartechnologie oder einer anderen reglementierten Technologie manns entsprechende Auskunft einer Bank oder Auskunftei.

einzusetzen. 4.6 Aufrechnungs-, Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte

3.3 Eine zusätzliche Exportkontrolle bleibt vorbehalten. Zu diesem Zweck stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig

sind wir berechtigt, Name und Adresse von Kunden, Lieferanten und festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist der

anderen an der Vertragsabwicklung beteiligten Personen an Dritte zum Besteller zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit 

Zweck der Sicherheitsüberprüfung weiterzugeben. befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis 

3.4 Sofern Kunden, Lieferanten oder andere an der Vertragsabwicklung beruht.

direkt oder mittelbar beteiligte Personen auf deutschen, europäischen

oder US-amerikanischen Sanktionslisten aufgeführt sind, steht uns ein 5. Lieferung; Liefer- und Leistungszeit
Rücktritts- oder Kündigungsrecht zu. Nach der Erklärung des Rück- 5.1 Erfüllungsort ist unser Sitz.

tritts oder der Kündigung sind alle Ersatzansprüche gegen uns aus- 5.2 Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns

geschlossen. schriftlich als Fixgeschäft bestätigt worden sind und der Besteller uns

alle zur Ausführung und Lieferung erforderlichen Informationen und

4. Preis und Zahlung Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa

4.1 Alle angebotenen und vereinbarten Preise verstehen sich, sofern nicht vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte

anders vereinbart, ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der Firsten beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später

jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese anfällt. erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen verlängern sich die Fristen



entsprechend. 7.4 Für den Fall, dass der Besteller die Liefergegenstände vor vollständiger

5.3 Nachträglich Wünsche des Bestellers nach Änderungen oder Er- Zahlung des vereinbarten Preises veräußert, tritt er mit Auftrag-

gänzungen verlängern die Lieferzeit in angemessenem Umfang. Das erteilung seine Forderungen aus dem Weiterverkauf in Höhe des 

Gleiche gilt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, Auftragspreises zuzüglich 10% Inkassozahlung zur Sicherung an uns 

insbesondere Steik und Aussperrung oder sonstigen Betriebsstörungen, ab. Hierfür ist es gleichgültig, ob der Besteller die Liefergegenstände

bei Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Ausschusswerden eines wichtigen an einen oder mehrere Abnehmer zusammen mit anderen, uns nicht

Arbeitsstückes, Verzögerung in der Anlieferung wichtiger Rohstoffe und gehörenden Gegenständen, ohne oder nach Verarbeitung oder nach 

Teile und sonstigen, von uns nicht vorhersehbaren Ereignissen, wenn Einbau in eine andere Sache veräußert. Wir werden derartige Forder-

diese Hindernisse die Nichteinhaltung der First zur Folge haben oder ungen nicht einziehen, solange der Besteller seine Zahlungs- und 

daran mitwirken. Die vorgenannten Umstände sind auch dann nicht von sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser

uns zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Termin- Verlangen hat der Besteller die Schuldner der abgetretenen Forderungen

verzugs entstehen. mitzuteilen, diesen auf eigene Kosten die Abtretung anzuzeigen und den

5.4 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mit- eingezogenen Verkaufserlös für uns von seinem eigenen Vermögen

wirkungspflichten, so sind wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte getrennt zu verwahren.

berechtigt, die Produkte auf Gefahr und Kosten des Bestellers ange- 7.5 Übersteigt der Wert unserer Sicherheiten die Forderungen insgesamt

messen einzulagern. Bei Lagerung durch uns betragen die Lagerkosten um mehr als 15%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers bereit, 

0,5% des Netto-Kaufpreises der zu lagernden Liefergegenstände je darüber hinausgehende Sicherheiten nach seiner Wahl freizugeben

abgelaufener Woche. Das Lagergeld ist auf 5% begrenzt, es sei denn, oder zurück zu übertragen.

dass höhere Kosten nachgewiesen werden. Wir sind zudem berechtigt, 7.6 Lässt das Recht, in dessen Geltungsbereich sich der Liefergegenstand

vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz vom Besteller befindet, den Eigentumsvorbehalt nicht zu, gestattet es aber den Vor-

zu verlangen. Der Schadenersatz beträgt pauschal 15% des verein- behalt ähnlicher Rechte am Liefergegenstand, so gelten diese ähnliche

barten Netto-Kaufpreises, es sei denn, der Besteller weist nach, dass Rechte zwischen Besteller und uns als vereinbart. Der Besteller ist

ein geringerer oder gar kein Schaden entstanden ist. Wir sind ungeachtet verpflichtet, an Maßnahmen mitzuwirken, die wir zum Schutze unseres

des pauschalierten Schadenersatz berechtigt, Ersatz des tatsächlich Eigentums oder ähnlicher Sicherheitsrechte am Liefergegenstand treffen

entstandenen Schadens geltend zu machen. wollen. Der Besteller kann hierzu, sowie zur Einhaltung der in Ziff. 6

5.5 Wir können aus begründetem Anlass und in zumutbarem Umfang Teil- genannten Pflichten, ohne weitere Mahnung durch einstweilige Ver-

lieferungen vornehmen. Wir werden den Besteller über etwaige Teil- fügung oder entsprechende gerichtliche Maßnahmen angehalten werden.

lieferungen rechtzeitig unterrichten.

5.6 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. 8. Aufstellung und Montage, Mitwirkung 
8.1 Für jede Art von Aufstellung und Montage hat der Besteller folgende

6. Gefahrübergang Pflichten auf seine Kosten zu übernehmen:

6.1 Unsere Leistungspflicht beschränkt sich auf die versandfertige Bereit- - Rechtzeitige Bereitstellung von

stellung der Ware. Die Übergabe der Ware erfolgt – soweit nicht anders

vereinbart – ab FCA. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware innerhalb   Kran, Schwerlastkran u.a.);

von sieben Kalendertagen nach Zugang der Bereitstellungsanzeige oder

der Rechnung abzuholen.   dem erforderlichen Werkzeug in der benötigten Anzahl, falls dies

6.2 Ein Versand der Ware erfolgt nur auf Wunsch und auf Kosten sowie   vereinbart ist;

Gefahr des Bestellers. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen, 

dabei werden die Interessen des Bestellers angemessen berücksichtigt.   bis zur Verwendungsstelle, Heizung und allgemeinen Beleuchtung;

6.3 Die Gefahr geht mit Bereitstellung der Ware und der Mitteilung der 

Versandbereitschaft oder der Übergabe der Ware an die den Transport   Montagematerialien, Werkzeuge etc. ausreichend großen, geeigneten,

ausführende Person, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Liefer-   trockenen und verschließbaren Räumen und für das Montagepersonal

werks/Lagers des Vorlieferanten auf den Besteller über, und zwar auch   angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräumen einschließlich Sanitär-

dann, wenn Teilleistungen erfolgen. Satz 1 gilt unabhängig davon, ob   anlagen. Der Besteller hat zum Schutz des Montagepersonals und 

weitere Leistungen vereinbart sind (z.B. Werkleistungen)   unseres Besitzes die erforderlichen Maßnahmen zu treffen;

6.4 Wir sind bereit, auf Wunsch und Kosten des Bestellers von diesem

verlangte Versicherungen zu bewirken.   Umstände der Montagestelle erforderlich und für uns nicht branchen-

  üblich sind.

7. Eigentumsvorbehalt - Der Besteller hat Sorge dafür zu tragen, dass der Entladeort über eine

7.1 Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur voll-

ständigen Bezahlung des Kaufpreises und Erfüllung sämtlicher sonstiger - Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die notwendigen 

gegenwärtiger oder zukünftiger Forderungen gegen den Besteller vor.   Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas- und Wasser-

7.2 Jede Be- oder Verarbeitung des Liefergegenstandes sowie seine   leitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen

Verbindung mit fremden Sachen durch den Besteller oder Dritte erfolgt   Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

für uns. An neu entstandenen Sachen steht uns das Miteigentum - Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Auf-

entsprechend dem Wert des Liefergegenstandes zu.   nahme der Arbeiten erforderlichen Lieferteile an Ort und Stelle befinden

7.3 Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur   und alle notwendigen Vorarbeiten soweit fortgeschritten sein, dass die

Sicherung übereignen. Pfändungen, Beschlagnahmungen oder sonstige   Aufstellung oder Montage sofort nach Ankunft des Montagepersonals

Gefährdungen des Eigentums durch Dritte hat der Besteller uns unter   begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann.

Übersendung von Abschriften der betreffenden Unterlagen (z.B. - Verzögert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch

Pfändungsprotokoll) umgehend anzuzeigen. Die Kosten einer etwaigen   Umstände, die – insbesondere auf der Baustelle – ohne unser Ver-

Intervention gehen zu Lasten des Bestellers.   schulden, sondern aus dem Risikobereich des Bestellers eintreten, so

  notwendigem Hebezeug zum Entladen (je nach Bedarf Gabelstapler,

  Hilfsmannschaften wie erforderliche Facharbeiter oder Hilfskräfte mit

  Betriebskraft und Wasser einschließlich der erforderlichen Anschlüsse

  bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Liefergegenstände, 

  Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer 

  ausreichend gesicherte, befahr- und belastbare Zufahrt zu erreichen ist.



  hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit hafter Montage, Reparatur oder Wartung durch den Besteller oder 

  und weiter erforderliche Reisen des Montagepersonals zu tragen. Dritter entstanden sind. Dies gilt auch, wenn der Besteller oder ein 

- Dem Montagepersonal ist vom Besteller die Arbeitszeit sorgfältig Dritter Zubehör verwendet, das nicht unseren Vorgaben oder von

  wöchentlich zu bescheinigen. Der Besteller ist verpflichtet, dem Dritten entspricht. Das oben Gesagte gilt nicht, wenn der Besteller im

  Montagepersonal eine schriftliche Bescheinigung über die Beendigung Zusammenhang mit der Fehlermeldung nachweisen kann, dass die

  der Aufstellung oder Montage unverzüglich auszuhändigen. o.g. Einwirkungen nicht ursächlich für den Fehler waren.

- Wir haften nicht für Arbeiten ihres Montagepersonals oder sonstiger 10.3 Eine Gewährleistung für gebrauchte Sachen besteht nicht.

  Erfüllungsgehilfen, soweit diese Arbeiten nicht mit der Lieferung oder 10.4 Unsere Verpflichtung zur Leistung von Schadens- oder Aufwendungs-

  Aufstellung oder Montage zusammenhängen oder soweit sie nicht ersatz für Schäden von Leben, Körper und Gesundheit und für vor-

  vom Besteller veranlasst sind. sätzlich oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen nach Maßgabe dieser

8.2 Falls wir die Aufstellung oder Montage gegen Einzelberechnung über- Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt unberührt.

nommen haben, gelten zusätzlich zu Ziff. 8.1 folgende Bestimmungen:

- Der Besteller vergütet uns die bei Auftragserteilung vereinbarten 11. Haftung
  Verrechnungssätze für die Arbeitszeit und Zuschläge für Mehr-, 11.1 Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, 

  Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit, für Arbeiten unter erschwerten gesetzlicher Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, 

  Umständen sowie für Planung und Überwachung. Für die Festlegung soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten

  der gesetzlichen Feiertage sind die an unserem Sitz geltenden handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen, 

  Bestimmungen heranzuziehen. mängelfreien Lieferung und Installation sowie Beratungs-, Schutz- und

- Folgende Kosten werden gesondert vergütet: Obhutspflichten, die dem Besteller die vertragsgemäße Verwendung

des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib

  persönlichen Gepäcks; oder Leben von Personal des Bestellers oder Dritten oder des Eigentums

  Die Auslösung für die Arbeitszeit sowie für Ruhe- und Feiertage. des Bestellers vor erheblichen Schäden bezwecken. Die Haftung nach

Produkthaftungsgesetz, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers

9. Gewährleistung oder der Gesundheit und wegen vorsätzlichen Verhaltens bleibt 

9.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Gefahrübergang hiervon unberührt.

(Ziff. 6) der Sache. 11.2 Der Schadenersatz für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht

9.2 Wir haben mangelhaft gelieferte Sachen nach unserer Wahl nachzu- ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 

bessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen. begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt und

9.3 Bei Sachen, die ohne unverhältnismäßigen Aufwand an uns zu senden soweit nicht für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

sind, findet die Mängelbeseitigung an unserem Sitz statt. Der Besteller Gesundheit oder aus übernommenen Garantien gehaftet wird. Insoweit

wird die Sache ordnungsgemäß verpacken und einschließlich verjähren diese Schadensersatzansprüche in 12 Monaten.

notwendigem Zubehör anliefern. 11.3 Soweit wir dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese

9.4 Befindet sich die Sache nicht am Ort des bestimmungsgemäßen Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsabschluss als 

Gebrauchs, so trägt der Besteller den Mehraufwand für die Nachbes- mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder

serung. Dies sind insbesondere höhere Transport- oder Reisekosten. unter Berücksichtigung der Umstände, die uns bekannt waren oder die

9.5 Zur Mängelbeseitigung hat uns der Besteller die nach billigem Er- wir hätten kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt

messen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden,

er diese, so sind wir von der Mängelhaftung befreit. die Folge von Mängeln des Liefergegenstandes sind, sind außerdem

9.6 Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer

worüber wir sofort zu verständigen sind, oder nach unserer vorherigen Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.

schriftlichen Zustimmung, hat der Besteller das Recht, den Mangel 11.4 Schadensersatzansprüche für den Verlust gespeicherter Daten sind

selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns ange- ausgeschlossen, wenn der Schaden bei ordnungsgemäßer Daten-

messenen Ersatz seiner Kosten zu verlangen. sicherung nicht eingetreten wäre; es sei denn, wir haben den Besteller

9.7 Von den unmittelbaren Kosten, die aus der Nachbesserung oder nicht ordnungsgemäß in die Datensicherung eingewiesen.

Neuerbringung der mangelhaften Lieferungs- und Leistungsteile 11.5 Für Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers gelten die oben in

entstehen, tragen wir die Kosten des Ersatzstückes einschließlich des Ziff. 10 genannten Beschränkungen entsprechend.

Versandes, angemessene Kosten des Aus- und Einbaues sowie die ihm

erwachsenden Aufwendungen für etwa erforderliche Personalent- 12. Unmöglichkeit; Vertragsanpassung
sendungen. In diesen Fällen ersetzte Teile werden unser Eigentum. 12.1 Wird uns oder dem Besteller die ihm obliegende Lieferung oder Leistung

9.8 Weitere Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungs- unmöglich, so gelten die allgemeinen Rechtsgrundsätze mit der folgen-

gehilfen sind ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz den Maßgabe: Ist die Unmöglichkeit auf unser Verschulden zurück-

von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. zuführen, so ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen.

Dies gilt nicht für die Haftung aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Jedoch beschränkt sich sein Schadensersatz auf 10% des Wertes

desjenigen Teils der Lieferung oder Leistung, welcher wegen der Un-

10. Ausschluss der Gewährleistung möglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann.

10.1 Der Besteller hat uns Mängel unverzüglich nach Ablieferung der Sache, Weitergehende Schadensersatzansprüche des Bestellers sind ausge-

spätestens nach 7 Tagen, schriftlich mitzuteilen. Bei versteckten schlossen. Dies gilt nicht, soweit wir aus Vorsatz oder grober Fahr-

Mängeln hat der Besteller unverzüglich nach deren Entdeckung, lässigkeit haften. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Auftrag

spätestens nach 7 Tagen, den Mangel schriftlich zu melden. Ansonsten bleibt unberührt.

sind jegliche Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. 12.2 Sofern unvorhergesehende Ereignisse die wirtschaftliche Bedeutung

10.2 Wir schließen die Gewährleistung für Schäden aus, die infolge unsach- oder den Inhalt der Lieferung oder Leistung erheblich verändern oder

gemäßer Verwendung, Änderung oder Eingriffen an der Sache, fehler- auf unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Auftrag angemessen

  Reisekosten; Kosten für den Transport des Handwerkzeugs und des



angepasst, soweit dies Treu und Glauben entspricht. Soweit dies

wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht uns das Recht zu, vom Auftrag

zurückzutreten. Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch 

machen, so werden wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Er-

eignisses unverzüglich dem Besteller mitteilen und zwar auch dann, 

wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit

vereinbart war.

13. Höhere Gewalt (force majeure)
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen,  Un-

ruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse

befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur recht-

zeitigen Leistung. Während solcher Ereignisse sowie innerhalb von zwei

Wochen nach deren Ende sind wir – unbeschadet unserer sonstigen

Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten,

soweit diese Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer sind und sich 

unser Bedarf wegen der deshalb erforderlichen anderweitigen Beschaf-

fung erheblich verringert.

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
14.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter

Ausschluss des UN-Kaufrechts.

14.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist für beide Vertragsparteien unser

Sitz. Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz des Kunden 

zu klagen.



Lieferbedingungen für Verbraucher
der Drucklufttechnik Glauchau GmbH & Co. KG
Stand:  Oktober 2017

1. Geltungsbereich
1.1 Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbestimmungen gelten für alle Übersendung von Abschriften der betreffenden Unterlagen (z. B.

Verträge, die wir auf Verkäufer- und Lieferantenseite abschließen. Pfändungsprotokoll) umgehend anzuzeigen. Die Kosten einer etwaigen

Dies gilt auch für künftige Geschäfte. Erbringen wir Service- oder Intervention gehen zu Lasten des Kunden.

Reparaturleistungen, so gelten unsere Servicebedingungen.

1.2 Diese AGB gelten nur, wenn der Kunde ein Verbraucher nach § 13 6. Gewährleistung
BGB ist. 6.1 Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die vereinbarte Beschaffenheit

1.3 Alle im Zusammenhang mit dem Vertrag getroffenen Vereinbarungen hat oder er sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder

ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserem die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die Eigenschaften, die

schriftlichen Angebot und unserer Annahmeerklärung des Vertrages. der Kunde nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten konnten, 

Die individuellen Vereinbarungen gehen gegenüber diesen Verkaufs- hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir

bedingungen vor. aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung

1.4 Mündliche Erklärungen unserer Mitarbeiter bedürfen unserer berechtigt sind.

schriftlichen Bestätigung. Nebenabreden und Änderungen bedürfen 6.2 Die Nacherfüllung erfolgt nach Wahl des Kunden durch Beseitigung des

der schriftlichen Bestätigung (Post, Telefax oder pdf-Datei). Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung neuer Ware. Dabei ist uns

eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Der Kunde ist

2. Vertragsabschluss und Vertragsbedingungen während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzu-

2.1 Für den Umfang der Lieferung und/oder der Leistung sind unser setzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung

Angebot und unsere Auftragsbestätigung maßgeblich. zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die

2.2 Wir behalten uns Änderungen der vereinbarten Ausführung ihrer Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, ist der Kunde nach seiner Wahl

Lieferungen und Leistungen vor, soweit dies zur Gewährleistung der berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzu-

Produktsicherheit oder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erforderlich treten.

ist. 6.3 Der Kunde kann Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst

dann geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.

3. Preis und Zahlung Unberührt bleibt sein Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche

3.1 Alle angebotenen und vereinbarten Preise verstehen sich, sofern nicht nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend zu machen.

anders vereinbart, ab Werk. In unseren Preisen sind die Verpackungs- 6.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben,

kosten und die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten; Liefer- und Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von

Versandkosten sind in unseren Preisen jedoch nur enthalten, wenn uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen

hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit Ihnen getroffen worden ist. beruhen. Ferner haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen für 

3.2 Unser Forderungen sind 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne sonstige Schäden, die auf vorsätzlichen oder groß fahrlässigen

Abzug fällig. Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen 

3.3 Mangels besonderer Vereinbarung werden – ohne Abzug – folgende Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit der 

Abschlagszahlungen fällig: Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist, haften

- 20% bei Vertragsabschluss wir uneingeschränkt nach dessen Vorschrift.

- 40% bei Lieferung oder Versand 6.5 Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder Haltbar-

- 30% nach Fertigstellung keitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich des gelieferten Gegen-

- 10% nach Abnahme. stands abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen,

3.4 Aufrechnungs-, Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und

stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig treten diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten

festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist der Ware ein, so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen

Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, Schadens ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeits-

als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. garantie umfasst ist.

6.6 Beruht ein Schaden aufgrund von Verzug oder wegen eines Mangels

4. Lieferung; Liefer- und Leistungszeit auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertrags-

4.1 Erfüllungsort ist unser Sitz pflicht, also der einfach fahrlässigen Verletzung einer Pflicht, deren

4.2 Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unver- Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt

bindliche Angaben, es sei denn, diese sind ausdrücklich als verbindlich erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig ver-

vereinbart worden. trauen darf, so ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorher-

sehbaren und vertragstypischen Schaden begrenzt. Das Gleiche gilt,

5. Eigentumsvorbehalt wenn ihnen Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung zustehen.

5.1 Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur voll- 6.7 Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und 

ständigen Bezahlung des Kaufpreises und Erfüllung sämtlicher sonstiger zwar unabhängig von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns er-

gegenwärtiger oder zukünftiger Forderungen gegen den Kunden vor. hobenen Ansprüche. Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach

5.2 Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur vorstehendem Absatz 3.

Sicherung übereignen. Pfändungen, Beschlagnahmungen oder sonstige 6.8 Eine Gewährleistung für gebrauchte Sachen besteht nicht.

Gefährdungen des Eigentums durch Dritte hat der Kunde uns unter



7. Höhere Gewalt (force majeure)
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unverschuldete Betriebsstörungen,  Un-

ruhen, behördliche Maßnahmen und sonstige unabwendbare Ereignisse

befreien uns für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur recht-

zeitigen Leistung. Während solcher Ereignisse sowie innerhalb von zwei

Wochen nach deren Ende sind wir – unbeschadet unserer sonstigen

Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten,

soweit diese Ereignisse nicht von unerheblicher Dauer sind und sich 

unser Bedarf wegen der deshalb erforderlichen anderweitigen Beschaf-

fung erheblich verringert.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
8.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

8.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist für beide Vertragsparteien unser

Sitz. Wir sind jedoch nach unserer Wahl berechtigt, am Sitz des Kunden 

zu klagen.
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